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RS OGH 1958/7/10 6Ob137/58
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 10.07.1958

Norm

ABGB §784

ABGB §804

AußStrG §2 Abs2 Z5 F1

AußStrG §16 BII2g

AußStrG §95

Rechtssatz

Es genügt nicht, daß der Noterbe der Besichtigung der zu schätzenden Liegenschaft durch die Sachverständigen

beigezogen wird, es muß ihm erforderlichenfalls auch Gelegenheit gegeben werden, seine Erinnerung gegen die

Bewertung in dem schriftlichen Gutachten vorzubringen.
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